
Die Regierung ‚ La Regenza Il Governo _ —des Kantons Graubünden dal chantun Grischun del Cantone dei Grigioni

Sitzungvom - . ' Mitgeteilt den ' ProtokollNr.
17. Mai 2022 ' ’19.' Mai 2022 ‚_ 452/2022

Gemeinde Sumvitg , _
OP-Teilrevision "GeWässerraum-, Gefahrenzonené sowie 'Grundwasser- und
QuellSchutzzonenausscheidung; GEP Verkehr"
Genehmigung

A.

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Sumvitg beschlossen an der Gemeindever- -
sammlung vom 15. Dezember 2021 eine Teilrevision der Ortsplanung. Im Einzelnen
wurden folgende Planungsmittel verab30hiédet:

— Änderungen Baugesetz (Art. 38 und 39)
' — Zonenplan 1:2000 TeilreVision, Rabius, lgniu — Cahuons‚Sogn Benedetg — Laits,

Sumvitg, Surrein — Reits } '
-— Zonenplan 1:2OOÖ TeilreviSion, Cumpadials, Clavadi, Pardomat,_ Laus, Val
; _ Zonenplan 117500 Teilrevision, Nord ' ' '— zOne'nplan 1:10 000 Teilrevision, Süd V
e Genereller ErschliessungSplan'1:5000 Teilrevision, Verkehr, Nord
_ Genereller Erschliessungsplan 1:5000 Teilrevision, Verkehr, Süd
Neben diesen Planungsmitteln reichte die Gemeinde Sumvitg die folgenden weiteren '
Unterlagen ein:

—. Planungs- und Mitwirkungsbericht vom 15. Dezember 2021 gemäsSArt. 47 der
eidgenössischen Raumplanungsverordnung (RPV; SR 700.1)



. ‚ _ Begleitbericht "GewässerraumausscheidungGemeinde Sumvitg" vom 29. Mai2020, Hunziker, Zarn & Partner AG, D0mat/Ems ' :
- ProtokollNr.1__2013_04_P derGehhrenkommission 1 vom 5. Dezember 2013
Das Amt für Raumentwicmmg (ARE) verfasste mit Datum vom 25. September 2018

„sowie mit Datum vom 8. Dezember 2020 jeweils einen V0rprüfungsbericht.
Die öffentliche Bekanntgabe des GemeindeVersammlUn95beschlusseS vom 15. De-
zember 2021 gemäss Art. 48des Raumplanunflgsgeset2es für den Kanton Graubün- ,
den (KRG; BR 801.100) erfOlgte am 6. Januar 2022. Es gingen keineBesChwerdenl

. e in.

Mit Schreiben vom 28. Dezember 2021 ersuchte der Gemeindevorstand Sumvitg um
Genehmigung der Revisionsvorlage lm Rahmen von Art. 49 des KRG.

Gegenstand der Revisionsvorlage ‘
Gegenstand der vorliegenden Teilrevision der ortsplanung bildet die erstmalige Ge-
Wässerraumausscheidung auf dem Gemeindegebiet von Sumvitg. Die ortsplaneri--
sche Umsetzung erfolgt entsprechend der kantonalen Praxis mittels einer Gewässer-

' raumzoné im Z0nenplan. AUsserdem wurden die Gefahrenzonen über das gesamte
Gemeindegebiet angepasst. Weiterwurden Grundwasser-1 und QuellschutzZonen.
ausgeschieden und schliesslich die; bereits realisierten respektive die noch zu reali- " '
sierenden Güterstrassen der Gesamtmelioration SUmvitg im Generellen Erschlies-
sungsplan übernommen und festgesetzt.

Übereinstimmung mit der R-ichtplanun9
‚ Gemäss Art. 26 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (Raumplanungs-
gesetz, RPG; SR  700) obliegt der kantonalen Genehmigungsbehörde unter anderem _



die Prüfung der Übereinstimmung der Nutzungspläne mit der Richtplanung. Es ist so—}
mit zu prüfen, ob die vorliegende Teilrevision der-Ortsplanung mit dem kantonalen
Richtplan Graubünden sowie mit .demrechtskräftigen regionalen Richtplan Surselva
übereinst immt.

Es-ist fest2ustellen, dass die Revisionsvorlage richtplankonform ist.

Änderungen Baugesetz
Die am 15. Dezember 2021 beschlossene Teilrevision des Baugesetzes (Art. 38 und
39) gibt zu keinen Bemerkungen Anlass; sie kann genehmigt werden.

Zonenplan 1:2000 Teilrevision, Rabius, lgniu — Cahuons, Sogn Benedetg -fl
Laits, Sumvitg, Surrein— Reits ;
Zonenplan 1 :2000 Teilrevision, Cumpadials, Clavadi, Pardomat, Laus, Val
Zonenplan 1:7500 Teilrevision, Nord
Zonenplan 1:10 000 Teilrevision, Süd

11 .  Grundwasser- und Quellschutzzonen »
Gemäss Art. 49 Abs. 3 KHG kann die Regierung im Genehmigungsverfahren nach
Anhören des Gemeindevorstandes und Betroffener In den Erlassen der Grundord-
nung (Baugesetz und Pläne) rechtswidrige VorSchriften ändern und formelle Mängel
beheben. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens Wurde festgestellt, dass die beiden

Grundwasser- und Quellschutzzonen der Mineralquelle Teningerbad l und II wohl irr—
tümlich aufgehoben werden sollen.

' Mit Schreiben vom 14. April 2022 wurde die Gemeinde Sumvitg darüber informiert.
Der Gemeindevorstand Sumvitg stimmte mit Schreiben vom 21. April 2022 zu, dass



auf die Aufhebungder beiden Grundwasser-und Quellschutzzonen'»‚Teningerbad ver;
zichtet Werde. ZurVermeidung‘ einer doppelten Festlegung einer SChutzz'oneiWird die

_ neu ausgeschledene Grundwasser- und Quellschutzzone nur so Weit genehmgt als  
. _. sie nicht die bestehende SchutzzOne übeflagert. Entsprechend Wird der nordosthche "

-Bereich der neuen Grundwasser- und Quellschutzzone nicht genehm|gt Das ARE
wird beauftragt die entsprechenden Korrekturen |m Zonenplan 1: 10 000 Teürewsmn _
Süd vorzunehmen

12 Grundwasserschutzareal _ „ _ „ _ _ _ _ _
In der Ebene von Surrein befindet sich gemäss der Kantonalen Gewasserschutzkarte

_ ein rund 8 9 ha grosses Grundwasserschutzareal Grundwasserschutzareale Werden
nach Art. 21 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (GSchG, SR "
' 814. 20) ausgesch|eden weil sie für die kunfhge Nützung Und Anremherung von

Grundwasservorkommen von Bedeutung Sind. Gemass Anhang 4 Ziffer 23 Gewas- _
serschutzverordnung (GSChV; SR 814 201) gelten in Grundwasserschutzarealen für -_.- '
bauliche Eingriffe und andere Tätigkeiten die Anforderungen na'Ch Z|ffer 222 Abs. 1 _

' GSChV, Was den Anforderungen für die Zone S2 entSpfiCht. so dürfen in GrundWas- '
serschutzarealen insbesondere keine Bauten und Anlagen erstellt oder Arbeiten aus-_

' . geführt Werden, die künftige Nut2Ungs- und Anreicherungsanlagen beeinträchtigen
könnten.

Ent3prechend dem VorprüfungsbefiCht wurde In der M|tW|rkungsvorlage für das ‘
Grundwasserschutzareal m der Eben von Surrein eine GrundWasser- und Quell-
schutzzone aUsgeschieden. Aufgrund von Emwendungen ln der M|tW|rkungsauflage
wurde lm Vorliegenden Zonenplan 1 :2000 Te”rewsmn Rabius, lgniu— CahUOns,
Sogn Benedetg Laits, Sumwtg, Surrein— Reits und Zonenplan 1 7:500 Tedrewsmn  '  _

Nord auf eine Schutzzonenausschadung verziChtet. lm lMereSse der Transparenz ist
das bedauerlich, zumal auch ohne Schutzzonenausscheldung fur das Gebiet die » '
strengen Bestimmungen der Gewasserschutzgesetzgebung zu beachten sind (Vgl
vorstehend).



Im Übrigen geben der Zonenplan 1:2000 Teilrevision, Räbius,lgniu —— Cahuons, Sogn »
Benedetg— Laits, Sumvitg, Surrein—Reits, der Zonenplan 1:2000 Teilrevision,Cum- _
padials, Clavetdi, Pardomat, Laus, Val ,  der Zonenplan 1 :7500 Teilrevision, Nord und

. der Zonenplan 1:  10 000 Teilrevision, Süd, alle Vom 15. Dezember 2021, zu keinen
weiteren Bemerkungen Anlass; die Pläne können genehmigt werden.

Genéreller Erschliessungsplan 1 :5000 TeilreVision, Verkehr, Nord
' Genereller Erschliessungsplan 1:5000 Teilrevision, verkehr, Süd ’
Der Generelle ErschilieSSungsplan 1:500'0'Teilrewsion, Verkehr, Nord und der Gene- ‘
relle Erschliessungsplan 1 :5000 Teilrevision, Verkehr,8üd, beide Vom 15.Dezember
2021, geben zu keinenBemerkungen Anlass; sie können genehmigt werden.

. Gestützt auf Art. 49 KHG"
beschlie$St die Regierung: ‘

1. Die am 15. Dezember 2021 beschlossene Teilrevision des Baugesetzes '
(Art. 38 und 39) Wird genehmigt. ‘

2. Der Zonenplän 1:2000 Teilrevision, Rabiu3, Igniu — Cahuons, Sogn Bene- ‚detg - Lait_s, sumvüg, Surrein - Reits, der Zonehplan 1:2000Teilréirisibn,
Cumpadials, Clavadi, "Pardomat, Laus, Val, der Zonenplan 1:7500Teilrevi+ .
si0n, Nord und der Zonenplan 1: 10 000 Teilrevision, Süd, alle vom 15 De-
zember 2021, Werden im Sinne der Erwägungen mit folgender direkten Korrektur
(Korrektur gemäss Art. 49 Abs. 3KF-“lGim Einvernehmen mit der Gemeinde) ge—
nehmigt: '



— Die Aufhebung der beiden bestehenden Grundwasser- und Quellschutzzoneri
Teningerbad wird im Einvernehmen mit der Gemeinde nicht genehmigt. Ent-
sprechend wird die neu ausgeschiedene GrundWasser- und Quellschutzzone
nicht genehmigt, soweit sie im nordöstlichen Bereich mit der bestehenden
Schutzzone überlagert wird.

Der Generelle Erschliessungsplan 1 :5000 Teilretrision, Verkehr, Nord und
der Generelle Erschliessungsplan 1 :5000 Teilrevisiön, Verkehr, Süd, beide
vomét5. Dezember 2021, werden genehmigt. '

Die Gemeinde wird angewiesen, diesen Beschluss öffentlich bekannt zu geben
(ohne Rechtsmittelbeléhrung).
Soweit für die Vemirklichung derPlanung Bewilligungen irgendWelcher Art not-
wendig sind, bleibt der Bewilligungsentscheid der zuständigen Behörde oder
Amtsstelle vorbehalten. '
Das Amt für Raumentwicklung wird beauftragt, die aufgrund dieses Beschlusses}
nötigen Kennzeichnungen in den eingereichten graphischen Auszügen vorzu-
nehmen. ' '

. Die von der Gemeinde bestimmte Datenvemaltungsstelle führt die Nutzungsplan-
daten nach den Weisungen des Amtes für RaumentWicklung nach.

' Mitteilung an:



Namens der RegierungDer Präsident: _ ‘ . Der Kanzleidirektor:% + W“/\
Marcus Caduff ‘ Daniel Spadin


